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akt zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses ist: Dem Bundesrat liegt der 
Entwurf einer Verordnung zur Ände-

rung straßenverkehrsrechtlicher Vorschrif-
ten vor. 

Der Wortlaut: „Bei Kraftfahrzeugen ist die 
Ausrüstung an die Wetterverhältnisse anzu-
passen. Hierzu gehören insbesondere eine 
geeignete Bereifung und Frostschutzmittel 
in der Scheibenwaschanlage. Wer ein kenn-
zeichnungspfl ichtiges Fahrzeug mit gefährli-
chen Gütern fährt, muss bei einer Sichtwei-
te unter 50 Metern, bei Schneeglätte oder 
Glatteis jede Gefährdung anderer ausschlie-
ßen und wenn nötig den nächsten geeigne-
ten Platz zum Parken aufsuchen.“ 

Bei Verstoß gegen die Verordnung, die 
Ausrüstung an die Wetterverhältnisse anzu-
passen, droht ein Bußgeld von 20 Euro. Be-
hindert ein Autofahrer durch eine Zuwider-
handlung den Verkehr, sollen sogar 40 Euro 
Bußgeld fällig werden. 

Das Plenum des Bundesrates wird noch in 
diesem Jahr die geplante Änderung der Stra-
ßenverkehrs-Ordnung (StVO) abschließend
erörtern. Derzeit liegt die StVO-Novel-
le den zuständigen Ausschüssen des Bun-
desrates als Drucksache vor. Demzufolge 
kann dessen Plenum am 16. Dezember über 

die Neufassung des Paragraphen 2, Absatz 
3a abstimmen. Seinem aktuellen Wortlaut 
werden die zwei bereits aufgeführten Sät-
ze vorangestellt: „Bei Kraftfahrzeugen ist 
die Ausrüstung an die Wetterverhältnis-
se anzupassen. Hierzu gehören insbeson-
dere eine geeignete Bereifung und Frost-
schutzmittel in der Scheibenwaschanlage.“
Ein positiver Beschluss des Bundesrates gilt 
als sicher, weil die Länder entscheidend an 
der Novelle mitgewirkt haben.

Wir von der Redaktion haben eine ent-
sprechende Anfrage an das Bundesverkehrs-
ministerium gestellt, ob bei diesem Entwurf 
überhaupt an Motorräder gedacht wurde und 
wie im Einzelfall dann zu verfahren ist. Eine 
schriftliche Antwort steht noch aus. Aber so 
viel lässt sich zum heutigen Zeitpunkt schon 
sagen: 

Sofern genau dieser Wortlaut ohne weite-
re Erläuterung über Motorräder verabschie-
det wird, unterliegen auch Gespanne mit 
Autobereifung der Winterreifenpfl icht bei 
entsprechenden Wetterverhältnissen, denn 
es sind ebenso Kraftfahrzeuge wie Pkw oder 
Lkw – sofern Winttereifen in entsprechender 
Größe überhaupt erhältlich sind. Für Solo-
motorräder gibt es keine Winterreifen, und 
nach Auskunft verschiedener Reifenherstel-

ler denkt im Moment auch noch niemand 
daran, Winterreifen für Solomotorräder her-
zustellen. Gespanne mit Solobereifung bewe-
gen sich demnach in einer Grauzone. Zudem 
müsste in diesem Fall erst einmal geklärt 
werden, was eine geeignete Bereifung ist. 

Solange wir mit unseren Gespannen den 
Verkehr nicht behindern, müssen wir uns 
höchstens bei einer Kontrolle mit dem Buß-
geld abfi nden. Und inwieweit bei einem 
sommerbereiften Gespann, das bei Schnee-
fall an liegen gebliebenen Autos vorbeizieht, 
die Bereifung nicht an die Wetterverhältnisse 
angepasst wurde, müsste wohl erst vor Ge-
richt geklärt werden.

Weitreichender sind versicherungsrecht-
liche Fragen: Ob ein Kraftfahrzeugfahrer, 
der im Winter mit Sommerreifen fährt und 
in einen Unfall verwickelt wurde, zumindest 
mithaftet, ist weder in der StVO (Straßen-
verkehrsordnung) noch in der StVZO (Stra-
ßenverkehrszulassungsordnung) geregelt. 
Eine generelle Winterreifenpfl icht gab es in 
Deutschland (bislang) noch nicht. Gerichte 
haben jedoch in einigen Fällen die Mithaf-
tung wegen der Nichtbenutzung von Win-
terreifen bejaht.

Durch die Änderung der StVO sieht es nun 
anders aus. Werden Reifensünder in Unfäl-

le verwickelt, könnten sie wohl nun eine 
Mitschuld tragen und in die zivilrechtliche 
Haftung eingebunden werden. Darüber hin-
aus können sie von der Versicherung hoch-
gestuft werden. Bei nachgewiesener grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz kann die Versi-
cherung die Regelung von Kasko-Schäden 
(§ 61 VVG, Versicherungsvertragsgesetz) 
ablehnen und zudem Regress fordern.

Wie ist nun mit Gespannen mit Soloberei-
fung zu verfahren? Hier teilte uns der Pres-
sesprecher des Bundesverkehrsministeriums 
telefonisch mit, dass allein auf Grund der 
Fahrzeugspezifi k Motorräder von der Än-
derung der StVO nicht betroffen sein kön-
nen, denn es gibt keine Winterreifen, und 
sie haben keine Scheibenwaschanlage. Ein 
Fahrverbot für Solomotorräder durch die 
Hintertür, wie von manchem Leser bereits 
befürchtet, wird es also nicht geben. Die 
versicherungsrechtlichen Angelegenheiten 
gelten aber ebenso wie für Gespanne oder 
alle anderen Fahrzeuge. 

Wir gehen davon aus, dass wir alle auf 
unsere eigene Sicherheit bedacht sind und 
im Winter an der Bereifung nicht sparen.  
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Wie sieht es mit der Winterreifenpflicht bei unseren europäischen Nachbarn aus? Diese 
Bestimmungen beziehen sich auf Autos. Wie aber bereits erwähnt, können bei Nichtbeachtung 
der Regelungen versicherungsrechtliche Fragen bezüglich der Haftung auftreten. 

Belgien/Niederlande/Luxemburg: 
Keine Winterreifenpflicht. In den grenznahen bergigen Regionen ist immer mit Schnee und 
auch in anderen Landesteilen mit niedrigen Temperaturen zu rechen, Winterreifen deshalb 
unbedingt empfehlenswert.

Dänemark:
Keine Winterreifenpflicht, aber viele Dänen wechseln die Reifen. Empfehlung: Aufgrund der 
winterlichen Temperaturen in jedem Fall mit Winterreifen einreisen.

Estland: 
Winterreifenpflicht vom 1. Dezember bis Ende Februar. Je nach Wetterlage kann die Frist 
nach vorne oder hinten verschoben werden. 

Finnland und Lettland: 
Vom 1. Dezember bis Ende Februar Winterreifenpflicht, auch für ausländische Fahrzeuge.

Frankreich:
Keine generelle Pflicht, Winterreifen können aber auf Gebirgsstraßen durch Schilder 
angeordnet werden, Schneeketten können auf bestimmten Straßen obligatorisch sein. 

Italien:
Keine generelle Pflicht, Winterreifen können aber für bestimmte Strecken vorgeschrieben 
werden. 

Litauen: 
Winterreifenpflicht vom 1. November bis 1. April.

Norwegen:
Für ausländische Fahrzeuge keine Winterreifenpflicht, aber dringend empfohlen. Fahrer von 
Kraftfahrzeugen  sind verpflichtet, ihre Fahrzeuge der Witterung angemessen zu bereifen. 

Österreich:
Keine generelle Winterreifenpflicht, aber Anordnung durch Verkehrsschilder möglich. 
Auf den markierten Strecken dürfen die Fahrzeuge nicht ohne Winterausrüstung weiterfahren, 
vorgeschriebene Profiltiefe: vier Millimeter. 

Polen:
Keine Winterreifenpflicht. Da es kaum Winterdienste gibt, sind Winterreifen unbedingt 
empfehlenswert. 

Schweiz:
Keine Winterreifenpflicht – aber: bei einem Unfall, der nachweislich auf Sommerreifen 
zurückzuführen ist, erhebliche Mithaftung. 

Schweden:
Für inländische Fahrzeuge sind Winterreifen Pflicht, für ausländische nicht. Da viele Straßen 
nicht gestreut sind, sollte auf Winterreifen aus Sicherheitsgründen nicht verzichtet werden.

Slowenien:
Winterausrüstungspflicht vom 15. November bis zum 15. März, das heißt, Winterreifen 
oder Radialreifen mit Mindestprofiltiefe von vier Millimetern.

Tschechien:
Keine Winterreifenpflicht, aber dennoch empfehlenswert.

Wo sind Winterreifen Pflicht?

Aktuelle News zu diesem Thema veröffentlichen 
wir auf unserer Homepage im Internet unter 

www.motorrad-gespanne.de

Winterreifenpfl icht für autobereifte Gespanne?
Im MOTORRAD-GESPANNE-Forum stellte unser Leser Andreas Rose die Frage: 
Gilt die neue Winterreifen-Pfl icht auch für Gespanne mit PKW-Bereifung?

M+S-Reifen – ein Allheilmittel?
M+S bedeutet Matsch und Schnee bzw. in 
USA Mud and Snow. Dieses Kürzel kenn-
zeichnet in Deutschland Winterreifen. Der 
§ 36 der StVO klärt zwar die Frage, ob mit M+S-
Reifen gefahren werden darf, wenn sie nicht für 
die maximal erreichbare Höchstgeschwindigkeit 
des Fahrzeuges zugelassen sind und definiert 
dadurch diese Reifen als Winterreifen. Aber ei-
ne gesetzliche Vorschrift oder ein einheitliches 
Testverfahren gibt es nicht. Jeder Hersteller 
könnte also seine Reifen mit M+S deklarieren. 
Der Pickup-Boom hat die sicher ehrenwerte 
Absicht der M+S-Kennzeichnung wieder zunich-
te gemacht. Vor allem auf  US-amerikanischen 
Reifen für Pickups ist die M+S-Kennzeichnung 
zu finden, obwohl es sich beim Profil offensicht-
lich um Sommerreifen handelt. Einer Aussage 
der Michelin-Pressestelle zufolge lässt sich in 
Amerika ein Reifen ohne diese Kennzeichnung 
nicht verkaufen, auch wenn es sich um einen 
reinen Sommerreifen handelt. Eigentlich könn-
te man jeden Reifen mit dieser Signatur ver-
sehen, denn M+S ist keine rechtlich relevante 
Bezeichnung. 
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